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Anfang Oktober 2017 wurde mit 
dem Campus+ Berresgasse be-
reits das vierte Schul-PPP von 
der Stadt Wien beauftragt. Das 
Besondere daran ist, dass ab der 
Baubewilligung (bzw. des posi-
tiven Bescheids der Umweltver-
träglichkeitsprüfung) Planung, 
Bau, Betrieb und Finanzierung 
der öffentlichen Infrastruktur aus 
einer privaten Hand kommen: 
Der Campus+ Berresgasse ist ein 
sogenanntes Verfügbarkeitsmo-
dell. Die öffentliche Hand stellt bei 
dieser Schul-PPP nur den Lehrkör-
per während der private Partner 
die vollständige Schul-infrastruk-

tur inklusive Reinigung und Ver-
brauchsmaterial bereitstellt. Die 
Finanzierung des Campus über-
nehmen eine öffentliche Europäi-
sche Bank und eine kommerzielle 
Bank. Innerhalb von zwei Jahren 
soll die neue Schule fertiggestellt 
sein. 

Vorteile für die öffentliche Hand
Für die öffentliche Hand hat diese 
Art der Projektkonzeption einige 

Public Private Partnerships 
– Vorteile und 

Herausforderungen
Öffentlich-private Partnerschaften (Public-Private-Partnerships, kurz „PPPs“) werden 

immer beliebter: Im Schulbereich sind häufig so genannte Verfügbarkeitsmodelle 
anzutreffen. Diese haben hinsichtlich Planung und Finanzierung Vorteile, die 

spezifischen Herausforderungen sollten allerdings auch genau bedacht werden. 

Entgeltliche  Einschaltung

Bernt Elsner, CMS  

Die Autoren
Bernt Elsner und Thomas Hamerl 
sind Experten für Vergaberecht und 
Infrastruktur bei CMS Reich-Rohrwig 
Hainz
bernt.elsner@cms-rrh.com
thomas.hamerl@cms-rrh.com
Web: cms.law

Vorteile: Im Fall des Campus+ Ber-
resgasse wird ein österreichischer 
Bieter alle kritischen Schnittstel-
len zwischen Planung, Bau und 
Betrieb koordinieren und mana-
gen, die bei einer Vergabe in Lo-
sen oft die Ursache für Mehrkos-
ten und Verzögerungen sind. Das 
öffentliche Budget wird zudem 
nicht durch Schulden belastet, 
Grundstück und Gebäude bleiben 
im Eigentum der Gebietskörper-
schaft. Im Falle eines Verfügbar-
keitsmodells trägt der private Auf-
tragnehmer die meisten Risiken 
in Verbindung mit Fertigstellung, 
Servicequalität und Rückzahlung 
der Finanzierung. Ihm ist das ge-
samte Projekt inklusive der Schul-
den buchhalterisch und budge-
tär zuzurechnen. Die permanent 
hohe Servicequalität einer PPP 
und laufende Investitionen sind 
genauso wie die pünktliche Fer-
tigstellung durch Pönalen und 
Monitoring abgesichert. Läuft es 
doch nicht rund, können durch ein 

so genanntes „Direct Agreement“ 
die finanzierenden Banken aktiv 
werden und etwa einen neuen 
Betreiber vorschlagen. In letzter 
Konsequenz kann auch der Auf-
traggeber, hier die Stadt Wien, den 
Vertrag auflösen, um entweder 
selbst das Steuer zu übernehmen 
oder seinerseits einen Ersatz-Auf-
tragnehmer zu bestimmen. Der 
private Auftragnehmer erhält bei 
diesen PPPs ein regelmäßiges Ver-
fügbarkeitsentgelt vom Auftrag-
geber. Anders als bei einem User 
Paid-Modell mit Zahlungen pro 
Schüler liegt bei Verfügbarkeits-
modellen aber keine Konzession 
vor. 

Günstige Finanzierung 
Werden Infrastruktur-PPPs durch 
Institutionen wie die Europäische 
Investitionsbank mitfinanziert, 
erhalten sie auch günstige Finan-
zierungskonditionen. Die Finan-
zierung ist kaum teurer, als wenn 
die Stadt Wien oder der Bund mit 

ihrer hohen Bonität selbst Schul-
den aufnehmen. Bei PPPs trägt 
der private Partner das Rückzah-
lungsrisiko. Bei kleineren Gemein-
den mit geringerer Bonität ist der 
Konditionen-Abstand zur privaten 
Finanzierung noch geringer.

Erfahrung notwendig
Juristisch, technisch und wirt-
schaftlich sind solche Projekte an-
spruchsvoll. Bei allen Beteilig¬ten 
sowie ihren Beratern und Planern 
ist viel Erfahrung nötig. Doch auch 
daraus können Vorteile für beide 
Seiten entstehen: Der höhere Pla-
nungsaufwand sichert Zeit- und 
Kostendisziplin. Auftraggeber 
können Risiken an einen Partner 
übertragen, der über Erfahrung 
im In- und Ausland verfügt. Re-
gionale Professionisten werden 
oft als Sub-unternehmer zum 
Zug kommen. Die Vergabe eines 
solchen Auftrages erfordert aller-
dings auch ein spezielles verga-
berechtliches Know-how, die Be-

rücksichtigung budgetrechtlicher 
Vorgaben und vertraglicher Um-
setzbarkeit sowie Augenmaß bei 
der Risikoübertragung, um die Fi-
nanzierbarkeit nicht zu gefährden. 
Offenheit für neue Ideen während 

des Vergabeverfahrens ist dabei 
hilfreich. Das künftige BVergG 
2017/18 bringt klarere Regeln für 
den Zugang zu und dem Ablauf 
von Verhandlungsverfahren und 
wettbewerblichen Dialogen. 
Die inzwischen vier beauftragten 
Schul-PPP in Wien und die guten 
Erfahrungen mit Straßen-PPP in 
Niederösterreich lassen hoffen, 
dass künftig regelmäßig PPP zur 
Ausschreibung gelangen, sodass 
Bieter und Banken Kapazitäten 
und Know-how aufbauen können. 
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Wien. Es ist der Klassiker. Vor der
Wahl wurde im Nationalrat das En-
de des Pflegeregresses beschlos-
sen. Bei der Abschaffung gab es
Einigkeit im Parlament, in der Fra-
ge der Gegenfinanzierung nicht.
Die Folge: Der Beschluss reißt ein
Loch, und zwar vorerst nicht im
Bund, sondern bei den Bundeslän-
dern. Denn Pflege ist vor allem
Ländersache.

Nun folgt Teil zwei des Klassi-
kers, die Frage: Wer zahlt? Die
Länder haben dem Finanzministe-
rium vergangene Woche ausge-
richtet, dass sie es nicht sein wol-
len, schließlich habe der Bund den
Beschluss gefasst, der deshalb
auch finanziell dafür geradestehen
soll.

In Wien zum Beispiel, wo die
stationäre Pflege die größte Rolle
spielt im Vergleich zu anderen
Bundesländern, werden jedes Jahr
35 Millionen Euro vom Vermögen
des oder der Verstorbenen regres-
siert. Das sind etwa zehn Prozent
der gesamten Einnahmen der
Stadt für die Pflege. Der Großteil,
eben 90 Prozent, wird in Wien
während der Pflege von den ge-
pflegten Personen aufgebracht.

Im Fall einer stationären Be-
treuung in einer Einrichtung wer-
den 80 Prozent des Einkommens
von den Ländern automatisch ein-
gezogen, dazu der Großteil des
Pflegegeldes, außerdem müssen
unterhaltspflichtige Angehörige ei-

nen Beitrag leisten. Kostendeckend
ist dieses System aber meistens
nicht, die Differenz wird von den
Ländern vorgestreckt. Nach dem
Tod einer gepflegten Person wurde
bisher der kumulierte Förderbe-
trag als Forderung in die Verlas-
senschaft eingebracht und im Ver-
mögensfall (teilweise) regressiert.
Bis Herbst.

Dass die Länder den Ausfall
selbst nicht tragen wollen, war ab-
sehbar. Bei einem Treffen der Fi-
nanzreferenten in der Vorwoche
kamen nun neue Forderungen auf.
Die Länder fordern nicht mehr nur
100 Millionen Euro, die der Ausfall
unmittelbar bedeutet, sondern die
doppelte Summe, also 200 Millio-
nen Euro, wobei die Hälfte über ei-

ne 15a-Vereinbarung (Bund-Län-
der-Gemeinden) geregelt werden
soll. Dieser Wunsch kam vor allem
aus den westlichen Bundeslän-
dern, wie zu hören war.

Hintergrund: Gerade in ländli-
chen Regionen, in denen der Ei-
gentumsanteil beim Wohnen deut-
lich höher ist, herrschte die Angst,
dass im Fall einer längeren statio-
nären oder teilstationären Pflege
die Erben das Eigenheim verkau-
fen müssen, um den Pflegeregress
bedienen zu können. Das ist auch
ein Grund, warum etwa in Nieder-
österreich weit mehr Personen da-
heim gepflegt werden, vor allem
mittels 24-Stunden-Pflege. In Vor-
arlberg sind es sogar 80 Prozent.

„Wir gehen davon aus, dass die
Nachfrage nach stationärer Pflege
steigen wird“, sagt die Vorarlber-
ger Soziallandesrätin Katharina
Wiesflecker. Zur demografischen
Entwicklung kommt nun auch die
Folgewirkung der Abschaffung des
Pflegeregresses dazu. Deshalb
auch die Forderung nach einer
15a-Vereinbarung und mehr Geld.

In Oberösterreich hat zudem die
schwarz-blaue Landesregierung
gerade den Plan verkündet, den
Budgetpfad im Sozialbereich abzu-
flachen. Mit Ex-Landeshauptmann
Josef Pühringer war ein Anstieg
von fünf Prozent pro Jahr verhan-
delt worden, nun sollen es maxi-
mal drei Prozent sein. Das wird
nicht leichter, wenn das Ende des
Regresses nicht vom Bund finan-
ziert wird. ■

Der Regress des Regresses
Die Abschaffung des Pflegeregresses könnte die Kosten in den Ländern dramatisch steigen lassen.

Von Simon Rosner
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Wien. (sir) Es ist die erste Umset-
zung des „Masterplans für den
ländlichen Raum“, den Umweltmi-
nister Andrä Rupprechter vor der
Wahl präsentiert hat, und der von
der ÖVP auch ins Wahlprogramm
geschrieben wurde. Bundesstellen
sollen dezentralisiert, das heißt
aus Wien abgesiedelt werden, um
den ländlichen Raum zu stärken.
Das Umweltbundesamt macht den
Anfang, rund 500 Beschäftigte
werden (nicht vor 2022) nach
Klosterneuburg übersiedeln. Ge-
meinde und das Land NÖ fördern
den etwa 46 Millionen Euro teu-
ren Umzug mit 12 Millionen Euro.

Es ist auch das erste schwarz-
blaue Projekt. Für die Standortfra-
ge muss nämlich das Umweltkont-
rollgesetz geändert werden, darin
ist Wien als Standort festgeschrie-
ben. Offensichtlich wurde das be-
reits im Vorfeld ausgehandelt.

Kritik kommt aus Wien, das
500 Arbeitsplätze und – laut ei-
ner Studie über Dezentralisierung
– rund 35,5 Millionen Euro an
Wertschöpfung verliert. „Kloster-
neuburg ist ungefähr so ländlich
wie Döbling“, sagt die zuständige
Stadträtin Ulli Sima. Der Vorwurf
aus Wien: Die ÖVP will der Stadt
zugunsten Niederösterreich scha-
den. Studienautor Peter Bußjäger
vom Institut für Föderalismus
sagt: „Klosterneuburg ist zwar
nicht die ländliche Region, die
man aufwerten muss, sondern ge-
hört zum Zentralraum Wien. Aber
es ist ein erster Schritt.“ An der
Reaktion aus Wien sehe man, wie
schwierig das Thema ist. ■

Rupprechter zieht
Umweltbundesamt

aus Wien ab


